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BGH: 
Verständigung im Strafverfahren – 
Besprechung mit den Schöffen

Die Pflicht zur Mitteilung, ob vor der Hauptverhandlung Erör-
terungen über den Stand des Verfahrens mit der Möglichkeit 
einer Verständigung (§ 257c StPO) und ggf. des wesentlichen 
Inhalts stattgefunden haben, bezieht sich auf Gespräche zwi-
schen dem Gericht und den Verfahrensbeteiligten, nicht auf 
Aussprachen innerhalb des Spruchkörpers. Eine gesonderte 
Mitteilung über eine etwaige Besprechung mit den Schöffen 
hinsichtlich eines Verständigungsvorschlags ist nicht erforder-
lich. (Leitsatz d. Red.)
BGH, Beschluss vom 21.6.2022 – 5 StR 38/22

Sachverhalt: Vor der Hauptverhandlung fragte der Verteidi-
ger, ob eine Verständigung (Bewährungsstrafe) in Betracht 
komme. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft gab 
der Vorsitzende zu den Akten, dass für den Fall eines Geständ-
nisses eine Gesamtfreiheitsstrafe zwischen zwei Jahren neun 
Monaten und drei Jahren drei Monaten in Betracht komme. 
Der genaue Vorschlag stehe unter dem Vorbehalt der Be-
ratung mit den Schöffen. Vermerke und Stellungnahme der 
Staatsanwaltschaft wurden in der Hauptverhandlung verle-
sen. Die Verteidigung erklärte daraufhin, dass sie kein Interes-
se an einem Verständigungsvorschlag habe. Die Revision des 
Angeklagten bemängelt u. a., dass über die Beratung mit den 
Schöffen nichts bekannt gegeben worden sei.

Rechtliche Würdigung: Die Rüge zeigt nach Auffassung des 
BGH keinen Rechtsfehler auf. Die nach § 243 Abs. 4 StPO erfor-
derlichen Mitteilungen seien erfolgt. Für die Mitteilung über 
eine Besprechung mit den Schöffen bestehe schon deshalb 
kein Anlass, weil sich die Norm auf Erörterungen zwischen 
„dem Gericht“ und den Verfahrensbeteiligten beziehe, nicht 
auf Aussprachen innerhalb des Spruchkörpers.

Anmerkung: Die Revision konnte mit der Rüge schon deshalb 
keinen Erfolg haben, weil sie auf Auskünfte zielt, die dem Be-
ratungsgeheimnis unterliegen (§ 43 DRiG gilt nach § 45 DRiG 
auch für ehrenamtliche Richter). Das Gericht tritt nach außen 
einheitlich zu dem in der Abstimmung erzielten Ergebnis auf. 
Allerdings wirft der Fall losgelöst von den konkreten Umstän-
den dieses Verfahrens die Frage auf, ob das Beratungsgeheim-
nis – jedenfalls in dieser Form – noch zeitgemäß ist. Gerade 
weil die Verständigung dem deutschen Strafverfahren fremd 
ist, ist für die Verteidigung das Wissen von Bedeutung, wie 
(vor allem ob) die Diskussion in dem Spruchkörper stattgefun-
den hat. Viele Schöffen klagen darüber, an den Gesprächen 

zur Verständigung nicht beteiligt worden zu sein. Die Rechts-
politik hat sich der Frage noch nicht hinreichend angenom-
men, inwieweit bei Übernahme von Verfahrenselementen, 
die grundlegende Prinzipien des Strafprozesses aus Gründen 
der Verfahrensökonomie verändern, diese in ihrer Substanz 
durch größere Transparenz gesichert werden müssen. Zur Ver-
ständigung liegen mit der Studie von Iberl/Kinzig* inzwischen 
wissenschaftlich gesicherte (und wenig erfreuliche) Erkennt-
nisse vor; ob z. B. das Selbstleseverfahren, das den Grundsatz 
der Mündlichkeit und Unmittelbarkeit einschränkt, die Mit-
wirkung der Schöffen fördert oder doch eher beeinträchtigt, 
ist bislang nicht erforscht. (hl)

* Die Rolle der Schöffen bei Absprachen im Strafprozess, 
2023, https://dx.doi.org/10.5771/9783748942634, vgl. 
Rezension in dieser Ausgabe, S. 87.

Link zum Volltext der Entscheidung:
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/
document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=9e7a997887f3a6ed 
2be73df48b68bcd6&nr=130544&pos=0&anz=1
[Abruf: 1.10.2023]

BGH: 
Zeitpunkt des Eintritts einer 
Ergänzungsschöffin

1. Bei der Entscheidung über die Heranziehung eines Ergän-
zungsschöffen sind verschiedene, ggf. widerstreitende Ge-
sichtspunkte abzuwägen, etwa die Garantie des gesetzlichen 
Richters (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) gegen den Beschleuni-
gungsgrundsatz (Art. 6 Abs. 1 Satz 1, Art. 5 Abs. 3 EMRK) und 
die Konzentrationsmaxime (§§ 228, 229 StPO).
2. Die Regelung für die Hemmung der Unterbrechungsfrist 
bei Erkrankung eines Schöffen (§ 229 Abs. 3 Satz 1 StPO) ge-
bietet im Hinblick auf das Prinzip des gesetzlichen Richters, 
die Feststellung seiner Verhinderung zurückzustellen und ab-
zuwarten, ob die Hauptverhandlung unter Mitwirkung des Er-
krankten fristgerecht fortgesetzt werden kann.
3. Bereits vor Ablauf der Hemmungsfrist kann über die Verhin-
derung des Schöffen und den Eintritt eines Ergänzungsschöffen 
entschieden werden, wenn das Gebot besonderer Beschleu-
nigung in U-Haft-Sachen als vorrangige Prozessmaxime beein-
trächtigt wäre. (Leitsätze d. Red.)
BGH, Beschluss vom 7.3.2023 – 3 StR 397/22

Sachverhalt: Die vom LG u. a. wegen Raubes verurteilten An-
geklagten machen mit der Besetzungsrüge geltend, die Vor-
sitzende habe zu Unrecht die Verhinderung einer ursprünglich 
zur Entscheidung berufenen Schöffin festgestellt.
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Die Hauptverhandlung fand vom 3.6. bis 10.9.2021 bereits 
an 15 Verhandlungstagen statt. Am 16.9. teilte der Ehemann 
der Schöffin mit, dass sie als Notfall in eine Klinik gekommen 
sei. Der Termin am 16.9. wurde aufgehoben. Die Vorsitzende 
verfügte am 21.9., dass anstelle der Schöffin, die aus gesund-
heitlichen Gründen verhindert sei, die Ergänzungsschöffin ein-
trete. Eine AUB und ein Attest wiesen aus, dass die Schöffin 
zum dritten Mal wegen dieser Symptome notfallmäßig behan-
delt, eine Ursache bislang nicht festgestellt worden sei. Sie sei 
mindestens bis zum 1.10. an einer Teilnahme an der Haupt-
verhandlung gehindert, sodass vier Verhandlungstermine mit 
mehr als 20 Zeugen betroffen seien. Es sei nicht sicher, ob die 
Schöffin an den Folgeterminen teilnehmen könne. Da sich vier 
Angeklagte in Haft befänden und noch eine Vielzahl von Ver-
handlungstagen zu erwarten sei, sei die Verhandlung mit der 
Ergänzungsschöffin fortzusetzen.

Rechtliche Würdigung: 
a) Ein Ergänzungsschöffe tritt in das Gericht ein, wenn ein am-
tierender Schöffe an der weiteren Mitwirkung verhindert ist 
(§ 192 Abs. 2 und 3 GVG). Die Verhinderung stellt der Vorsitzen-
de nach seinem Ermessen fest. Er kann die Hauptverhandlung 
unterbrechen und abwarten, ob sie später mit dem vorüber-
gehend verhinderten Schöffen fortgeführt oder sofort unter 
Mitwirkung des Ergänzungsschöffen fortgesetzt werden kann.
b) Bei der Entscheidung sind verschiedene, ggf. widerstrei-
tende Punkte zu berücksichtigen, insbesondere wenn ein 
Schöffe während der Hauptverhandlung erkrankt und nicht 
zum Fortsetzungstermin erscheinen kann. Einerseits gebietet 
das Prinzip des gesetzlichen Richters, die Hauptverhandlung 
zu unterbrechen und abzuwarten, ob sie fristgemäß mit dem 
erkrankten Schöffen fortgesetzt werden kann. Es soll derje-
nige an der Urteilsfindung mitwirken, der nach allgemeinen 
Regeln von vornherein dafür zuständig war. Die Beschleuni-
gungs- und Konzentrationsmaxime kann aber erforderlich ma-
chen, die Verhinderung möglichst bald festzustellen, um die 
Verhandlung ohne Zeitverzug fortzusetzen.
c) Die Grundsätze sind durch die Hemmungsregel des § 229 
Abs. 3 Satz 1 StPO eingeschränkt. Danach ist mit Blick auf den 
gesetzlichen Richter geboten abzuwarten, ob die Verhandlung 
mit dem erkrankten Schöffen fortgesetzt werden kann. Solan-
ge die Fristen gehemmt sind, ist für eine Ermessensentschei-
dung kein Raum; der Eintritt des Ergänzungsschöffen kommt 
erst in Betracht, wenn der erkrankte Schöffe nach Ablauf der 
maximalen Fristenhemmung zum ersten notwendigen Fort-
setzungstermin nicht erscheinen kann. Anderes kann aus-
nahmsweise gelten, wenn feststeht, dass eine Fortsetzung mit 
dem erkrankten Schöffen auch nach Ablauf der maximalen 
Fristenhemmung nicht möglich sein wird, oder wenn andere 
vorrangige Prozessmaximen beeinträchtigt würden.

d) Vorliegend durfte die Vorsitzende bereits vor Ablauf der 
Hemmungsfrist über die Verhinderung der Schöffin und den 
Eintritt der Ergänzungsschöffin entscheiden, da sonst das 
Gebot besonderer Beschleunigung in Untersuchungshaft-
sachen – eine vorrangige Prozessmaxime – beeinträchtigt 
worden wäre. Zwei Angeklagte befanden sich seit Dezem-
ber 2020 in U-Haft, vier Termine mit über 20 Zeugen bis zum 
1.10.2021 drohten auszufallen und zahlreiche Verhandlungs-
termine standen noch an, sodass dem Beschleunigungsgebot 
vorrangige Bedeutung zukommt. Eine dauerhafte Teilnahme 
der gesundheitlich angeschlagenen Schöffin war zudem nicht 
sicher.

Anmerkung: Der Gesetzgeber misst dem Prinzip des gesetz-
lichen Richters große Bedeutung zu, wonach sich der für eine 
Sache zuständige Spruchkörper im Voraus eindeutig aus all-
gemeinen Regeln ergeben muss – bei Berufsrichtern durch 
den Geschäftsverteilungsplan, bei Schöffen durch Auslosung 
auf die Verhandlungstermine bzw. in die Reihenfolge der Er-
satzschöffenliste. Die Zusammensetzung darf nur unter ge-
setzlich bestimmten Voraussetzungen geändert werden. Eine 
dieser Änderungen ist der Einsatz von Ergänzungsschöffen, 
die von Beginn an der Hauptverhandlung (in zweiter Reihe) 
teilnehmen müssen. Deren Einsatz ist wiederum an strenge 
Regeln gebunden. Der Hauptschöffe muss an der weiteren 
Teilnahme „verhindert“ sein. Verhindert ist ein Schöffe, wenn 
er dauerhaft (z. B. bei Ausschluss wegen der Besorgnis einer 
Befangenheit) oder für längere Zeit, als eine Hauptverhand-
lung unterbrochen werden darf, an dieser nicht teilnehmen 
kann. Eine Verhandlung darf höchstens für drei Wochen 
oder – wenn sie bereits an mehr als zehn Tagen stattgefun-
den hat – für einen Monat unterbrochen werden. Beruht die 
Verhinderung auf einer Erkrankung, ist die Unterbrechungs-
frist erst einmal bis zu zwei Monaten gehemmt und dauert 
nach Ablauf noch mindestens 10 Tage. Diese Zeit muss der 
Vorsitzende abwarten, bevor er die Verhinderung feststellt. 
Ausnahmsweise kann er sie früher feststellen, wenn sicher 
ist, dass (wie vorliegend) mit der gesundheitlichen Wieder-
herstellung nach Ablauf von Hemmungs- und Unterbre-
chungsfrist nicht zu rechnen ist. Dies ist aber wiederum nur 
zulässig, wenn ein anderes Prinzip vorrangig ist. Die U-Haft 
eines Angeklagten mahnt zur beschleunigt durchzuführenden 
Verhandlung. Deshalb war der Eintritt der Ergänzungsschöffin 
nicht nur vertretbar, sondern geboten. (hl)

Link zum Volltext der Entscheidung:
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/
document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=34df52e7f240
dd13d9d92363efeba341&nr=133442&pos=0&anz=1
[Abruf: 1.10.2023]
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